


Grunddaten des Antrags

Gemeinde- und Verfahrensdaten

Gemeindenummer: 50418

Gemeindename: Sankt Johann im Pongau

Bereichsbezeichnung: Huber Raimund - GP 370/2, 370/3 KG Plankenau

Betroffene Grundeigentümer: Huber Raimund

Teilabänderungsnummer

Verfahrensart: vereinf. Verfahren ohne UEP & UP

Antrag auf: Vorbegutachtung

Aktenzahl der Gemeinde: 31/2-10-2025

BearbeiterIn: Lukas Warter

Bearbeitung - Ortsplanung

AuftragnehmerIn: DI Günther Poppinger

Geschäftszahl des/r OrtsplanerIn: 17/2601

ProjektleiterIn: DI Jakob Poppinger

SachbearbeiterIn: DI Lorenz Poppinger

Bearbeitung -  Abteilung 10

Juristische/r SachbearbeiterIn: Ing. Mag. Carina Forsthuber

Technische/r SachbearbeiterIn: Mag. Roland Herndler

Frühere Aktenzahl (bei bereits vorhandenem Vorakt)

Schriftliche Stellungnahme des Landes

Ergebnis der Vorbegutachtung (und Stellungnahme zur UEP): Uploaded File:
T418_155_5_Ergebnis_Vorbegutachtung_7_05_2026.pdf;

Antragsteil 'Grunddaten des Antrags' unterschrieben am 23.3.2026 von Lukas Warter
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Verfahrensablauf 09
Antrag auf Vorbegutachtung: 23.03.2026

Antragsteil 'Verfahrensablauf 09' unterschrieben am 23.3.2026 von Lukas Warter
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Verfahrensablauf 18

Voraussetzung:

Verfahrenszeitpunkte und -schritte im Rahmen der
Landesplanerischen Stellungnahme bzw. Vorbegutachtung (und
UEP bzw. UP)

Antrag auf landesplanerische Stellungnahme:

Antrag auf Vorbegutachtung: 23.03.2026

Mitteilung des Ergebnisses der  Vorbegutachtung: 11.05.2026

Vorweggenehmigung bzw. Vorwegkenntnisnahme

Vorweggenehmigung bzw. Vorwegkenntnisnahme

Bescheidzahl

Antragsteil 'Verfahrensablauf 18' unterschrieben am 23.3.2026 von Lukas Warter
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Verfahrensgegenstand 18
Veranlassung

Beim touristischen Betrieb Alpenblick ist die Errichtung einer Tiefgarage geplant, hierfür soll
die bestehende Sonderfläche in Richtung Norden erweitert werden. Weiters sind Zubauten
im unmittelbaren Anschlussbereich zum Baubestand geplant. Hierfür soll die bestehende
Sonderfläche auf der Ostseite im Ausmaß einer selbständig nicht bebaubaren Fläche
erweitert werden, um die gesetzlich erforderlichen Mindestabstände einzuhalten.

Datum der TAÄ-Anregung

Lage der verfahrensgegenständlichen Fläche

Der touristische Betrieb Alpenblick liegt etwa 700m nordöstlich der Siedlung Oberalpendorf.
Es handelt sich hier um eine Einzellage, in der näheren Umgebung gibt es keine anderen
Objekte, in der weiteren Umgebung bestehen einzelne Landwirtschaften bzw.
einzelnstehende Tourismusbetriebe.
Die großräumliche Lage ist auch dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.

Übersichtsplan

Grundstücke

Gst. Nr KG Nr. KG Name

370/2 55121 Plankenau

370/3 55121 Plankenau
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Aktive Bodenpolitik

Wurden Maßnahmen gesetzt?: Nein

Wenn ja - welche?

Wenn nein - Begründung?

Es handelt sich hier um die Erweiterung eines bestehenden touristischen Betriebes.
Die Flächen für das Vorhaben stehen im Eigentum des Betreibers des touristischen
Betriebes, es sind daher bodenpolitische Maßnahmen nicht erforderlich.

Baulandsicherungsmodell gem. LEP 2022

Handelt es sich bei der Ausweisung um ein Baulandsicherungsmodell gem. LEP
2022?: nein

Flächenausmaß jener Teilfläche des BLSM außerhalb des HSB:

Mappenblattnummer(n)

Mappenblattnummer(n): 4525-5200_16

Widmungsänderungen

Umwidmung von

Fläche
[m²]

Wid-
mungs-
kate-
gorie

948 GLG

Prüfliste Befristung

(1.) Handelt es sich um eine Ausweisung von Grünland oder Verkehrsfläche zu
Bauland (Baulandwidmungen § 5 Z3)?

(2.) Handelt es sich um eine unbebaute Fläche?

(3.) Handelt es sich um eine selbständig bebaubare Fläche?

Teilfläche Frage 1 Frage 2 Frage 3

1 J J J

2 J J N

Umwidmung in

TLF Fläche
[m²]

Wid-
mungs-
kate-
gorie

Folge-
wid-
mung
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1,2 948 SF Widmungszusatz: Pension GLG

Gesamtfläche der Abänderung [ m²]: 948

Erforderliche Erläuterungen zur Umwidmung

Befristung

Dauer der Befristung bei HG, BG, SF in Jahren:

Antragsteil 'Verfahrensgegenstand 18' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Umweltrelevanz

Schwellenwertprüfung

Fläche der umweltrelevanten Änderungen je Kategorie [m²]: 948

[m²]

Summe der zusätzlich für die Schwellenwertbeurteilung relevanten Flächen in m²
(Kumulationsregel)

[m²]

Gesamtausmaß der gemäß ROG relevanten Flächen [m²]: 948

[m²]

Lage der Änderungsfläche in einem Schutzgebiet: Nein

Ergebnis der Schwellenwertprüfung

Schwellenwertüberschreitung liegt vor: Nein

Schwellenwerte gemäß SUP Verordnung: 4ha

Allfällige Begründungen oder Erläuterungen

Ausschlusskriterienprüfung

A: Für das Planungsgebiet wurde bereits auf höherer Stufe eine Umweltprüfung
durchgeführt und sind aus einer weiteren Prüfung keine zusätz. Erkenntnisse in
Bezug auf die Umweltauswirkungen zu erwarten: Nein

B: Die Planung stellt ausschließlich eine Anpassung an die gegebenen Struktur- und
Nutzungsverhältnisse dar.: Nein

C: Durch die Planung sind offensichtlich keine nachteiligen Auswirkungen auf die
Umwelt verbunden.: Nein

D. Die Planung stellt eine kleinräumige Erweiterung, Arrondierung und
Fortschreibung eines Planes dar, durch die Art und Ausmaß der
Umweltauswirkungen offensichtlich nur unwesentl. beeinflusst werden.: Ja

Begründung zur Anwendung eines Ausschlusskriteriums

Die Umwidmungsflächen mit einem Gesamtflächenausmaß von ca. 948m² sind als
verhältnismäßig klein einzuordnen. Es zeigt die Betrachtung der 12 Sachgebiete nach dem
UEP-Schema, dass es zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen kommt. Aus diesem
Grunde ist das Ausschlusskriterium D anwendbar und kann auf die weitere Prüfung von
Umweltauswirkungen verzichtet werden.

Verträglichkeitsabschätzung bei Europaschutzgebieten

Änderungsfläche befindet sich innerhalb oder in der Nähe eines
Europaschutzgebietes: Nein

Verträglichkeit gegeben - es sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten

Begründung - warum eine/keine Naturverträglichkeit vorliegt

Ergebnis der Vorbeurteilung der Umweltrelevanz
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Als Ergebnis der Vorbeurteilung ist festzustellen

Eine Umwelterheblichkeitsprüfung ist erforderlich: Nein

Eine Umweltprüfung ist erforderlich: Nein

Eine FFH - Naturverträglichkeitsprüfung ist erforderlich: Nein

Allfällige ergänzende Aussagen zur Prüfung der Umweltrelevanz

Antragsteil 'Umweltrelevanz' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Planungsgrundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Raumordnungsgesetz 2009

Raumordnungsziele und -grundsätze siehe §2.
Gemäß §65 Abs. 5 ist bei Entwürfen mit Baulandausweisungen außerhalb des
Hauptsiedlungsbereiches ist eine Stellungnahme der Landesregierung aus
landesplanerischer Sicht einzuholen. Dies ist gegenständlich der Fall.

Aussagen der überörtlichen Raumplanung

Landesentwicklungsprogramm, Sachprogramme

Landesentwicklungsprogramm (LEP):
Das Salzburger Landesentwicklungsprogramm ist am 01.12.2022 aufgrund der Verordnung
der Salzburger Landesregierung vom 08.11.2022 zur Verbindlicherklärung in Kraft getreten
(Landesgesetzblatt Nr. 104/2022).
In weiterer Folge werden die für die Gemeinde St. Johann unmittelbar zutreffenden
Festlegungen kurz dargestellt.
Gemäß Punkt 2.1 „Gliederung des Landes in Regionalverbände (Planungsregionen)“ ist die
Gemeinde St. Johann dem Regionalverband Pongau zugeordnet.

Punkt 3. „Strukturmodell des Landes Salzburg“:
Die Gemeinde St. Johann ist dem Inneralpinen Gebirgsraum zugeordnet.

Innerhalb des Inneralpinen Gebirgsraumes ist die Gemeinde St. Johann dem Raumtyp
Stadtregion St. Johann zugeordnet.

Die Lage des Umwidmungsbereiches befindet sich im Freiraum, es sind demgemäß die
Freiraumziele gemäß Punkt 4.3 Abs. 1 zu beachten. Grundsätzlich ist bei Übereinstimmung
mit den Freiraumzielen eine Baulandneuausweisung im Freiraum für die Ausweisung von
Sonderflächen für standortgebundene Nutzungen und bestehende Betriebe möglich.

Regionalprogramm

Regionalprogramm Pongau:
Das Regionalprogramm Pongau wurde am 8. Jänner 2026 per Verordnung für verbindlich
erklärt. Es stellt gemäß Raumordnungsgesetz ein offizielles Planungsinstrument der
überörtlichen Raumplanung dar.
In Schriftteil werden folgende Schwerpunkte als zentrale Handlungsfelder in der
Regionalentwicklung anerkannt:

•	Regionale Kooperation und interkommunale Zusammenarbeit
•	Klimaschutz und Klimawandelanpassung
•	Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft
•	Mobilität
•	Digitalisierung

Hinsichtlich der festgelegten Ziele und Maßnahmen zu den einzelnen Handlungsfeldern ist
festzustellen, dass diese weitgehend sehr abstrakt formuliert und auf die übergeordnete
regionale Maßstabsebene gerichtet sind. Daher sind weder der Programmkarte noch dem
Schriftteil dem Standort unmittelbar zuordenbare Festlegungen zu entnehmen.
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Räumliches Entwicklungskonzept (REK)

REK - Textliche Aussagen - Ziele und Maßnahmen

Der ergänzenden Plandarstellung zum Entwicklungskonzept ist der gegenständliche
Standort als bebautes Grundstück eingetragen, zusätzlich findet sich eine Kennzeichnung
als bestehender einzelnstehender Betrieb im Grünland.

Im Textteil heißt es auf der Seite 8 zur Gesamtentwicklung der Gemeinde, dass sich St.
Johann gesamthaft als Fremdenverkehrsgemeinde sieht.

Im Textteil wird auf der Seite 9 zum Bereich St. Johann Süd folgendes festgelegt: „Im
Bereich Plankenau stehen die Land- und Forstwirtschaft sowie die Wohnfunktion im
Vordergrund. Im Bereich Alpendorf steht eindeutig die touristische Funktion aber auch die
Wohnfunktion im Vordergrund.“

Auf der Seite 17 wird festgehalten, dass „bestehenden Betrieben in Außenlage grundsätzlich
die Möglichkeit der Ausweisung als Sonderfläche gegeben wird.“ Weiters heißt es hierzu,
dass „bei der Festlegung derartiger Widmungen entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten
dieser Betriebe zu berücksichtigen sind.“ Weiters wird festgelegt, dass bei „exponierten
Lagen bereits im Erläuterungsbericht zum FWPL Rahmenbedingungen der baulichen
Entwicklung festzuhalten sind.“

Im Kapitel Fremdenverkehr wird auf der Seite 33 das Ziel, dass „der Tourismus jetzt und in
Zukunft eine wichtige Säule der St. Johanner Gemeindewirtschaft ist“ genannt.
Auf der Seite 34 wird dann noch Folgendes festgelegt: „Die Fremdenverkehrsfunktion der
Gemeinde ist ganzheitlich zu sehen, nicht nur bezogen auf einige wenige Standorte. Dies
hat zur Folge, dass keine Vorranggebiete für den Tourismus ausgeschieden werden. Es gibt
zwar intensiver genutzte Standorte, deren Entwicklungsmöglichkeiten weiter unten auch
näher abgesteckt werden, jedoch ist die Fremdenverkehrsfunktion im gesamten
Gemeindegebiet gleichermaßen zu beachten.“

Weiters heißt es im REK, dass „die Schaffung neuer Fremdenbetten nicht grundsätzlich
abgelehnt wird. Es sind jedenfalls dabei folgende Grundsätze zu beachten:
-	Neu zu errichtende Betriebe sollen die Bedürfnisse spezieller Zielgruppen abdecken,
welche durch das vorhandene Angebot noch nicht oder nicht optimal abgedeckt werden.
-	Ermöglicht wird auch die Vergrößerung einzelner Betriebe, sofern dies der Erreichung
wirtschaftlicher Größenordnungen dient.
-	Schaffung der Widmung „Beherbergungsgroßbetriebe“ für Betriebe, welche bereits in diese
Größenordnung vorgedrungen sind.“
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REK - Planausschnitte

Angrenzende Widmungen

Derzeit ist das Areal als Sonderfläche – Pension ausgewiesen, die
flächenwidmungsmäßigen Gegebenheiten sind auch dem beiliegenden
Flächenwidmungsplan-Ausschnitt zu entnehmen.

FWP-Ausschnitt
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Antragsteil 'Planungsgrundlagen' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen
Die Teilabänderungsfläche ist von Kennzeichnungen oder Kenntlichmachungen
betroffen: Nein

Naturschutz

Beschränkung vorhanden

Beschreibung

Wasserwirtschaft

Beschränkung vorhanden

Beschreibung

Wildbach und Lawinenverbauung

Beschränkung vorhanden

Beschreibung

Geologie

Beschränkung vorhanden

Beschreibung

Wald

Beschränkung vorhanden

Beschreibung

Lärm

Beschränkung vorhanden

Beschreibung

div. Bauverbotsbereiche

Beschränkung vorhanden

Beschreibung
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Altlasten und Verdachtsflächen

Prüffläche im Umkreis von 50 m oder Überschneidung

Beschreibung

Sonstige Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen

Beschränkung vorhanden

Beschreibung

Stellungnahmen aller Fachdienststellen (Vorbegutachtung)

Wasserwirtschaft (20703) 22.4.2026:
Elektronisch unterschrieben von Ripper-Würtz Ines
Hinsichtlich Schutz- und Schongebiete sowie Gefahrenzonen der gewässerbetreuenden
Dienststellen liegen keine wasserwirtschaftlichen Beschränkungen vor.
--------------------------------------------------

Behandlung der Stellungnahmen des Landes durch den/die OrtsplanerIn
(Vorbegutachtung)

Antragsteil 'Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen' unterschrieben am 11.3.2026 von
Poppinger Günther
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Infrastrukturelle Erschließung
Infrastruktureinrichtungen erforderlich: Ja

Begründung, warum keine Infrastruktur erforderlich

Trinkwasserversorgung

Vorhanden: Ja

"Wasser" Formblatt für alle Nachweise beiliegend: Uploaded File: formWASSER -
T418_155.pdf;

Beschreibung

Die Trinkwasserversorgung erfolgt zwischenzeitlich über einen Anschluss an das öffentliche
Gemeindewasserleitungsnetz.

Abwasserentsorgung (Schmutz- und Oberflächenwässer)

Vorhanden: Ja

Beschreibung

Die Schmutzwässer werden über den bestehenden Anschluss an den Schmutzwasserkanal
der Stadtgemeinde St. Johann entsorgt.

Oberflächenentwässerung:
Die eBod-Abfrage liefert für einen untergeordneten Anteil der Neuwidmungsfläche keine
Ergebnisse, ansonsten zeigt sie eine hohe Durchlässigkeit des Bodens.
Die Oberflächenentwässerung erfolgt durch Versickerung auf Eigengrund.

Verkehrserschließung

Vorhanden: Ja

Bestätigungen beiliegend: Uploaded File: Übersichtsplan ÖV-Güteklassen_5000.pdf;

"Verkehr" - Formblatt für alle Nachweise beiliegend: Uploaded File: formVERKEHR -
T418_155.pdf;

Beschreibung

Die Verkehrserschließung erfolgt zunächst über die Gemeindestraße nach Oberalpendorf
und von dort abzweigend über den Güterweg Sedlhof, von dem vor dem Bereich Ötzmoos
die Zufahrtsstraße abzweigt.
Die Zufahrt wurde bei der seinerzeitigen Sonderflächenwidmung nachgewiesen.

Ca. 750m südwestlich der Umwidmungsflächen befindet sich im Bereich Oberalpendorf eine
Bushaltestelle des öffentlichen Verkehrs. Es handelt sich hierbei um die Linie 54, die
zwischen Oberalpendorf und St. Johann Zentrum verkehrt. Gemäß ÖV-Güteklassenplan
handelt es sich um eine Bushaltestelle ohne Kategorie. Die Umwidmungsflächen liegen
außerhalb ihres Einzugsbereiches und sind somit keiner Güteklasse zuordenbar.

innerhalb ÖV-Einzugsbereich: Nein

Sonstige infrastrukturelle Erschließungen

Vorhanden: Ja
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Beschreibung

Die Stromversorgung erfolgt durch bestehenden Anschluss an das Leitungsnetz der
Salzburg AG.

Stellungnahmen aller  Fachdienststellen (Vorbegutachtung)

Wasserwirtschaft (20703) 22.4.2026:
Elektronisch unterschrieben von Ripper-Würtz Ines
Die Trinkwasserversorgung soll, laut Antrag, durch die TWA der Gemeinde und die
Abwasserentsorgung durch die Ortskanalisation erfolgen. Die Oberflächenwässer werden
auf Eigengrund versickert.  Aufgrund des Bestandes können die Angaben zur Infrastruktur
zur Kenntnis genommen werden.
--------------------------------------------------

Behandlung der allfälligen FD-Stellungnahmen durch den/die OrtsplanerIn
(Vorbegutachtung)

Antragsteil 'Infrastrukturelle Erschließung' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Landschaftsstruktur und -bild

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Die Umwidmungsflächen befinden sich ca. 700m nordöstlich der Siedlung Oberal-pendorf in
Alleinlage. Großräumlich betrachtet liegt der Standort innerhalb einer Grüninsel, die durch
Wald bzw. Gehölzstrukturen von der Umgebung isoliert wird.
Der aus zwei Gebäuden bestehende Baubestand des touristischen Betriebes Alpenblick
liegt im Bereich eines sanft geneigten Geländes, welches im Nordwesten von
Waldstrukturen abgeschlossen wird. Bei den sonstigen unmittelbar umgebenden Flächen
handelt es sich um landwirtschaftliche genutzte Bereiche, welche z. T. durch linienförmig
verlaufende Gehölzstrukturen durchzogen werden (siehe beiliegendes Orthofoto im Kapitel
"Sonstige Aussagen zur Umwidmung").

Antragsteil 'Landschaftsstruktur und -bild' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Vegetation und Tierwelt

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Im Bereich der Umwidmungsflächen sind wegen der bereits überwiegend vorhandenen
Bebauung bzw. Versiegelung weder besondere Vegetationsbestände noch Tierarten zu
erwarten. Diesbezüglich erwähnenswert ist lediglich eine südwestlich des Baubestandes
verlaufende, in der Biotopkartierung aufgenommene Hecke mit der Bezeichnung „Hecke
350m W Udlpoint“ (Biotopnummer 551210066). Die Bedeutung der Hecke für den Aspekt
Ökologie ist in der Biotopkartierung mit „groß“ angegeben, der Aspekt Artenschutz blieb
unbewertet.

Die Tierwelt betreffend kann der gegenständliche Bereich laut SAGIS-Abfrage dem
Jagdgebiet 4301 und der Wildregion 6.3 zugeordnet werden. Weiters befindet sich der
Standort in der Randzone für Rotwild und in der Freizone für Gams- und Steinwild.
Ansonsten sind auf den Wiesenflächen in der Umgebung typische Kleintierarten zu
erwarten.

Antragsteil 'Vegetation und Tierwelt' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Erholungsnutzung und Grünflächen

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Abgesehen davon, dass es sich um einen touristischen Betrieb handelt, ist hier keine
Freizeit- und Erholungsfunktion vorhanden, auch keine Funktion als Grünkorridor oder dgl.
Das Gebiet im Umfeld des Umwidmungsbereiches ist für den Wandertourismus attraktiv.

Antragsteil 'Erholungsnutzung und Grünflächen' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger
Günther

Seite 19 von 4726.5.2026



Lebensräume und Biotope inkl. Vernetzung

Strukturuntersuchung

Unterlagen erläuternd zum Sachgebiet: Uploaded File: Biotope-Abfrage.docx;

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Der Baulandbestand liegt am Rand einer südwestlich verlaufenden, als Biotop kartierten
Hecke mit der Bezeichnung „Hecke 350m W Udlpoint“ (Biotopnummer 551220066). Es
besteht Lebensraumschutz gemäß Naturschutzgesetz 1999 §26 (1) lit.a.
Der Biotopbeschreibung zur vorgenannten Hecke kann Folgendes entnommen werden:
Die artenarme Haselhecke befindet sich 350m W von Udlpoint; im N grenzt ein Fichtenforst
an, im S eine Fettwiese; die Hecke verläuft von W nach O; die Höhe sowie auch die Breite
der Haselnüsse beträgt ca. 6m; bei den einzeln aus dem Heckenzug herausragenden
Bäumen handelt es sich um Berg-Ahorn, Gewöhnliche Esche, Hänge-Birke und
1Eberesche; im S dominiert die Trauben-Kirsche (Höhe 10-12m); die Krautschicht setzt sich
überwiegend aus typischen Fettwiesenarten zusammen.

Die neu als Bauland auszuweisenden Flächen sind auf der vom Biotop abgewandten Nord-
und Ostseite des Baulandbestandes situiert. Die näher situierte Erweiterungsfläche auf der
Ostseite liegt in einer Entfernung von ca. 20-25m.
Zur Baulanderweiterungsfläche auf der Nordseite besteht aufgrund des Baubestandes eine
räumliche Trennung.

Antragsteil 'Lebensräume und Biotope inkl. Vernetzung' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger
Günther
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Kulturgüter und Ortsbild

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Kulturgüter oder Baubestände mit entsprechender Bedeutung sind hier nicht vorhanden.
Auch kann hier von einem Ortsbild im klassischen Sinn nicht die Rede sein, da es sich bei
der Bebauung im gegenständlichen Bereich lediglich um den Baubestand des touristischen
Betriebes bestehend aus insgesamt zwei Gebäuden handelt.

Antragsteil 'Kulturgüter und Ortsbild' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther

Seite 21 von 4726.5.2026



Geologie

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Hinsichtlich der topographischen Verhältnisse handelt es sich beim Standort der
Umwidmungsfläche um von Nordosten in Richtung Südwesten bzw. von Norden in Richtung
Süden leicht abfallendes Gelände (7-11°)
Gemäß eBod-Abfrage liegen die Umwidmungsflächen z. T. im hängigen
Jungmoränenbereich. Hinsichtlich des Bodenaufbaus ist hier in den oberen Bodenschichten
mit sandigem Schluff mit mäßigem Grobanteil (Kies, Schotter) sowie in den unteren
Bodenschichten mit lehmigem Sand mit mäßigem bis hohem, stellenweise sehr hohem
Grobanteil (Kies, Schotter) zu rechnen.
Für einen Teilbereich der Neuwidmungsfläche nordseitig des Baulandbestandes liefert die
eBod-Abfrage keine Ergebnisse.
Die Baulandeignung im gegenständlichen Bereich wurde bereits im Zuge der
vorhergehenden Umwidmungsverfahren nachgewiesen.

Antragsteil 'Geologie' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Boden

Strukturuntersuchung

Unterlagen erläuternd zum Sachgebiet: Uploaded File: eBOD mit Bodenfunktionen.docx;

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Für einen Teilbereich der Neuwidmungsfläche nordseitig des Baulandbestandes liefert die
eBod-Abfrage keine Ergebnisse.
Ansonsten ist der Standort der Bodenform 43, kalkhaltige Lockersediment-Braunerde aus
Material der Haupttalmoräne, zugeordnet.
Die Wasserverhältnisse betreffend ist dieser Boden mäßig trocken oder gut versorgt (je
nach Exposition), die Speicherkraft ist mäßig und die Durchlässigkeit hoch. Vom natürlichen
Bodenwert her handelt es sich um mittel- bis geringwertiges Grünland, das infolge der
Hängigkeit erschwert zu befahren (zum Teil nur mit Spezialmaschinen möglich) und gut zu
beweiden ist.

Für einen Teilbereich der Umwidmungsflächen ist ein hoher Funktionserfüllungsgrad
bezüglich der natürlichen Bodenfruchtbarkeit gegeben. Gemäß UEP-Einstufung sind
gegebene Umweltauswirkungen anzunehmen.

Antragsteil 'Boden' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Land- und Forstwirtschaft

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Die betroffenen Flächen grenzen unmittelbar an die bestehende Bebauung an und weisen
großteils eine geschotterte bzw. bereits planierte Oberfläche auf. Es ist somit keine
Bedeutung für die Land- oder Forstwirtschaft gegeben.
Erwähnenswert ist die unweit nordwestlich situierte Waldfläche. Lt. Flächenwidmungsplan
besteht zu dem als Wald kenntlich gemachten Bereich eine Entfernung von mind. 100m.

Antragsteil 'Land- und Forstwirtschaft' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Wasser- und Wasserwirtschaft

Strukturuntersuchung

Unterlagen erläuternd zum Sachgebiet: Uploaded File: Wasser-Abfrage.docx;

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Weder auf den Umwidmungsflächen selbst noch in der näheren Umgebung sind
Wasserschutz- bzw. -schongebiete oder sonstige wasserrechtliche Festlegungen bzw.
irgendwelche Grund- und Quellwassernutzungen festzustellen.

Fließgewässer sind von der Umwidmung nicht betroffen.

Der Grundwasserkörper ist durch Schichten (Grundwasserstockwerke), die einen Austausch
dazwischen unterbinden, geprägt.

Antragsteil 'Wasser- und Wasserwirtschaft' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Naturräumliche Gefährdungen

Strukturuntersuchung

Unterlagen erläuternd zum Sachgebiet: Uploaded File: Gefahrenhinweiskarten
Oberflächenabfluss.pdf;

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Die neu als Bauland auszuweisende Teilfläche im südöstlichen Anschluss zum
Widmungsbestand ist geringfügig durch Oberflächenabfluss betroffen, siehe auch
beiliegende Gefahrenhinweiskarte.

Gemäß Sagis-Abfrage finden sich im Bereich der Umwidmungsflächen keine Hinweise auf
sonstige naturräumliche Gefährdungen.

Antragsteil 'Naturräumliche Gefährdungen' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Lärm

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Besondere lärmmäßige Vorbelastungen sind hier nicht bekannt, wenn dann werden sie auf
land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten in der Umgebung zurückzuführen sein.

Antragsteil 'Lärm' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Luft

Strukturuntersuchung

Bestandserhebung und Wirkungsanalyse einer Umwidmung auf die erhobene
Struktur

Besondere luftmäßige Vorbelastungen sind hier nicht bekannt, wenn dann werden sie auf
land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten in der Umgebung zurückzuführen sein.

Antragsteil 'Luft' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Sonstige Aussagen zur Umwidmung (Flächennutzung,
Bebauungsstruktur, etc.)
Beschreibung (Flächennutzung, Bebauungsstruktur, etc.)

Beim gegenständlichen Standort handelt es sich um einen touristischen Betrieb in
Einzellage, welcher aus zwei mehrstöckigen Objekten besteht (siehe beiliegende
Unterlagen).
Die Umgebung ist geprägt durch eine abwechslungsreiche Hügellandschaft mit vielfältiger
Topographie und Vegetation, es wird hier die land- und forstwirtschaftliche Nutzung
überwiegen (siehe beiliegendes Orthofoto).

: Uploaded File: Alpenblick_Entwurfsplan Tiefgarage_2025_10_31.pdf;
Alpenblick_Sonderflächenerweiterung_2025_10_31.pdf;
Alpenblick_Sonderflächenerweiterung_2025_10_31_Ansichten Endausbaustufe.pdf;

Stellungnahmen aller Fachdienststellen zur Umwidmung oder Freigabe
(Vorbegutachtung)

Wasserwirtschaft (20703) 22.4.2026:
Elektronisch unterschrieben von Ripper-Würtz Ines
Die Eigentümer der GP 370/2 und 370/3, KG 55121 St. Johann-Plankenau beabsichtigen
die Erweiterung des touristischen Betriebs Alpenblick. Dabei soll der Flächenwidmungsplan
von GLG in SF: Pension abgeändert werden. Die Umwidmungsfläche umfasst 948 m².

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht kein Einwand zur Widmung.
--------------------------------------------------

Behandlung der FD-Stellungnahmen aus der Vorbegutachtung durch den/die
OrtsplanerIn

Antragsteil 'Sonstige Aussagen zur Umwidmung (Flächennutzung, Bebauungsstruktur, etc.)'
unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Bebauungsplanung

Bebauungsplan der Grundstufe

Planfreistellung gem. ROG 2009: Nein

Begründung

Gemäß § 50 Abs. 2 Z 3 und 6 ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht erforderlich.

Reaktion des/der OrtsplanerIn auf die Stellungnahme des Landes (zur
Planfreistellung)

Anmerkungen zum Bebauungsplan - OrtsplanerIn

Reaktion des/der OrtsplanerIn auf die Stellungnahme des Landes (zum
Bebauungsplan)

Allenfalls Bebauungsplan der Aufbaustufe

Anmerkungen zum Bebauungsplan - OrtsplanerIn

Reaktion des/der OrtsplanerIn auf die Stellungnahme des Landes

Antragsteil 'Bebauungsplanung' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Baulandbilanz
Ergebnis der Überprüfung der Baulandflächenbilanz

Gemäß Baulandbilanzreport vom 12.02.2026 beträgt die Zahl der anrechenbaren
Betriebsbaulandreserven 11,69ha und liegen somit 6,31ha unter dem Betriebsbauland-
Bedarf.
Die Umwidmung ist daher aus der Sicht der Baulandbilanz möglich.

Anmerkungen zur Baulandflächenbilanz

Allfällige Anmerkungen

Beilage: Baulandflächenbilanz im Detail: Uploaded File: Baulandbilanz Report
12.02.26.pdf;

Reaktion des/r OrtsplanerIn auf die Stellungnahme der Abteilung 10

Baulandreserven

Baulandreserven Wohnen (in m²)

Baulandreserven Gewerbe (in m²)

Antragsteil 'Baulandbilanz' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Gutachten

Gutachten des/der OrtsplanerIn
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Würdigung der Übereinstimmung mit der überörtlichen Raumplanung

Salzburger Landesentwicklungsprogramm (LEP):
Ziele (und Maßnahmen) zur Ordnung und Entwicklung der Landesstruktur:
Das Salzburger Landesentwicklungsprogramm konkretisiert die Ziele und Grundsätze des
Raumordnungsgesetzes. Auch wenn die Festlegungen schon etwas konkreter sind,
bewegen sie sich noch immer auf einer sehr abstrakten Ebene und sind oft nicht bzw.
schwer in standortbezogener Hinsicht anwendbar.

Der Standort befindet sich im Freiraum. Es ist auf § 65 Raumordnungsgesetz zu verweisen,
wobei bei Baulandausweisungen im Freiraum (dies ist gegenständlich der Fall) eine
landesplanerische Stellungnahme einzuholen ist.
 Es sind deshalb die Freiraumziele gemäß Punkt 4.3.1 Abs. 1 des
Landesentwicklungsprogramms zu beachten.

(1)	Weitestgehender Schutz des Freiraumes vor weiterer Besiedelung zur

•	Sicherung und Erhaltung von wertvollen Böden (Hohe Bodenfunktionsbewertung)
Die Bodenfunktionsbewertung zeigt hier lediglich bei der natürlichen Bodenfruchtbarkeit
höhere Funktionserfüllungsgrade; gemäß UEP-Einstufung ist keine höchste Wertigkeit
gegeben. Die übrigen Bodenfunktionen bewegen sich im unteren Bereich. Es sind in
nachgeordneten Verfahren entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.

•	Freihaltung von Grünraum- und Wanderkorridoren
Es handelt sich hier um eine kompakte Erweiterung eines bestehenden
Bebauungsansatzes; in Grünraum- oder Wanderkorridore wird nicht eingegriffen.

•	Sicherung und Erhaltung ökologisch bedeutsamer Flächen
Derartig bedeutsame Flächen sind von der Umwidmung nicht betroffen. Das südwestlich
kartierte Biotop liegt in entsprechender Entfernung bzw. wird ein wesentlicher Anteil der
Neuwidmungsflächen durch dazwischen liegende Bebauung von diesem Bereich getrennt.

•	Erhaltung unversiegelter Flächen zum Schutz des Klimas
Insgesamt wird eine gegenüber dem Bestand deutlich untergeordnete Fläche in Anspruch
genommen, von klimatischen Auswirkungen ist wohl nicht auszugehen.

•	Erhaltung und Sicherung von Flächen zur Abflussregulierung und Klimawandelanpassung
Gemäß Sagis-Bodenfunktionsabfrage hat der Boden im gegenständlichen Bereich keine
größere Bedeutung hinsichtlich der Abflussregulierung. Ein geringflächiger Anteil ist gemäß
Gefahrenhinweiskarte durch Oberflächenabfluss betroffen. Da es sich um einen Betrieb in
Alleinlage handelt, entspringt aus dem Vorhaben kein Gefährdungspotenzial für die
benachbarten Grundstücke. Sonstige zu berücksichtigende Aspekte im Zusammenhang mit
dem geplanten Bauvorhaben sind ggf. in nachgeordneten Verfahren entsprechend zu
behandeln.

•	Sicherung von Rohstoffvorkommen
In Rohstoffvorkommen wird nicht eingegriffen.

•	Erhaltung der Zugänglichkeit von Gewässern, insbesondere Seeufer auch durch nicht
dauergenutzte Einrichtungen
Es sind keine fließenden oder stehenden Gewässer betroffen.

•	Erhaltung hochwertiger Waldflächen
Waldflächen sind von der Umwidmung nicht betroffen.

•	Sicherung des Grundwasservorkommens
Grundwasservorkommen sind durch die Umwidmung nicht betroffen.

(2)	Bei Übereinstimmung mit den Freiraumzielen des Landes sind Baulandneuausweisungen
im Freiraum zulässig für:

b.	Ausweisung von Sonderflächen für standortgebundene Nutzungen und bestehende
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Betriebe

(3)	Neuausweisung von Bauland für touristische Entwicklungen außerhalb des
Hauptsiedlungsbereiches ist nur mit besonderer Begründung möglich. Kriterien der
Beurteilung sind:

•	Übereinstimmung mit den Freiraumzielen des Landes
Diese Übereinstimmung wurde oben geprüft und liegt vor.

•	Übereinstimmung mit dem Tourismuskonzept der Gemeinde
Die Stadtgemeinde St. Johann im Pongau verfügt über kein Tourismuskonzept, es wird in
diesem Zusammenhang auf die umfangreichen Aussagen zum Tourismus im REK
verwiesen, mit denen das Vorhaben übereinstimmt.

•	Keine Beeinträchtigung von Orts- und Landschaftsbild
Mit der gegenständlichen Umwidmung soll die Errichtung einer Tiefgarage bzw. dem
Bestand untergeordnete Zubauten ermöglicht werden, die Auswirkungen auf das Orts- und
Landschaftsbild werden sich in Grenzen halten.

•	Fortentwicklung bestehender Strukturen
Es handelt sich um die bauliche Weiterentwicklung im Bereich eines bestehenden Betriebes.

•	Bodensparende Bauform
Die dem Baulandbestand deutlich untergeordnete Neuwidmungsfläche verändert die
Dichteparameter nur unwesentlich.

•	Vorlage eines schlüssigen Betriebskonzeptes
Hintergrund der Baulanderweiterung ist die Errichtung einer Tiefgarage bzw. die Errichtung
kleinerer Zubauten für den hier ansässigen Betrieb. Angesichts dessen kann die Vorlage
eines Betriebskonzeptes vernachlässigt werden.

•	Sicherstellung eines Teilungsverbotes
Aufgrund des Umwidmungsanlasses ist dieser Aspekt vernachlässigbar.

Das für die Gemeinde St. Johann gültige Regionalprogramm Pongau trifft keine unmittelbar
dem Standort zuordenbare Aussagen.
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Würdigung der Übereinstimmung mit den Vorgaben des ROG

Aufgrund der Lage bzw. der Art des Vorhabens sind folgende Ziele und Grundsätze (§2
ROG) relevant bzw. von Interesse:
(1)	Die Raumordnung hat folgende Ziele zu verfolgen:

1.	Die räumlichen Existenzgrundlagen der Menschen für leistbares Wohnen, Arbeiten und
Wirtschaften, sowie eine intakte Umwelt sind nachhaltig zu sichern.
Es handelt sich hier um einen touristischen Wirtschaftsbetrieb, der weiterentwickelt werden
soll. Es gibt eine Übereinstimmung mit dem obigen Ziel.
Die Bestandsgrundlagenerhebung zeigt, dass sich die Auswirkungen auf die Umwelt in
Grenzen halten werden.

2.	Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen und pfleglich zu nutzen, um sie für die
Zukunft in ausreichender Güte und Menge zu erhalten. Die Vielfalt von Natur und
Landschaft ist zu erhalten. Gleich bedeutsam sind der Schutz und die Pflege
erhaltenswerter Kulturgüter, Naturgegebenheiten und des Landschaftsbildes. Der freie
Zugang zu Wäldern, Seen, öffentlichen Fließgewässern und sonstigen landschaftlichen
Schönheiten ist zu sichern bzw. anzustreben.
Es wird in die natürlichen Lebensgrundlagen nicht besonders stark eingegriffen, es handelt
sich außerdem aus naturschutzfachlicher Sicht um keine wertigen Flächen.
Ein geschütztes Biotop im Südwesten wird durch die geplante Erweiterung nicht
beeinträchtigt. Die neu auszuweisenden Flächen liegen auf der Nord- und Ostseite und
damit abgewandt vom Biotop; zudem sorgt die vorhandene Bebauung für eine zusätzliche
räumliche Trennung.
Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nur beschränkt gegeben, auch wird der freie
Zugang zu Wäldern, Seen und öffentlichen Fließgewässern sowie sonstigen
landschaftlichen Schönheiten nicht beeinträchtigt.

3.	Die zum Schutz vor Naturgefahren notwendigen Freiräume sollen erhalten bleiben, wobei
auf bestehende Dauersiedlungs- und Wirtschaftsräume Bedacht zu nehmen ist. Gebiete mit
nutzbarem Wasser- und Rohstoffvorkommen sollen von Nutzungen freigehalten werden,
welche diese Vorkommen beeinträchtigen und ihre Gewinnung verhindern könnten.
Es ist mit der Umwidmung kein Eingriff in für Hochwasserabfluss und -rückhalt wertige
Gebiete zu verzeichnen.
Ein geringer Anteil der ostseitigen Baulanderweiterungsfläche ist gemäß
Gefahrenhinweiskarte durch Oberflächenabfluss betroffen. Da es sich um einen Betrieb in
Alleinlage handelt, entspringt aus dem Vorhaben kein Gefährdungspotenzial für die
benachbarten Grundstücke. Sonstige zu berücksichtigende Aspekte im Zusammenhang mit
dem geplanten Bauvorhaben sind ggf. in nachgeordneten Verfahren entsprechend zu
behandeln.
Es handelt sich auch um keinen für die Wassernutzung und sonstige Rohstoffvorkommen
wertigen Bereich.

4.	Die Erhaltung einer lebensfähigen bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft ist
sicherzustellen.
Das Vorhaben berührt keine aktive Hofstelle und betrifft keine landwirtschaftlich wertvollen
Flächen.

5.	Gewerbe, Industrie und Handel sind in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu sichern
und zu verbessern, wobei einerseits auf die Standorterfordernisse, die verfügbaren Roh-
und Grundstoffe, die Energie und Arbeitsmarktsituation und andererseits auf die
Umweltbeeinträchtigung und die benachbarten Siedlungsgebiete Rücksicht zu nehmen ist.
Die Umwidmung verfolgt keine industriell-gewerblichen Zwecke, sodass auf das obige Ziel
keine Auswirkung besteht.

6.	Der Tourismus ist unter Berücksichtigung der ökologischen Belastbarkeit und der
wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Raums, der Erfordernisse des Landschafts- und
Naturschutzes sowie der vorrangigen Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an der
Entwicklung und der Vielfalt der Freizeit der Erholungsbedürfnisse der Gäste, auch durch
die Sicherung geeigneter Flächen zu entwickeln und konkurrenzfähig zu erhalten.
Das Vorhaben dient der Entwicklung eines touristischen Betriebes, dies ist aus der Sicht des
Räumlichen Entwicklungskonzeptes von entsprechender Bedeutung und somit ist eine
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positive Übereinstimmung mit dem obigen Ziel gegeben.

7.	Das Siedlungssystem soll derart entwickelt werden, dass
a)	die Bevölkerungsdichte eines Raumes mit seiner ökologischen und wirtschaftlichen
Tragfähigkeit im Einklang steht,
Der Bereich der Umwidmungsfläche ist besiedelt und bebaut, aber nicht in einer besonders
hohen Intensität. Es handelt sich zwar um einen Standort in freier Landschaft, allerdings ist
der gegenständliche Bereich bereits durch größere bauliche Strukturen vorgeprägt.
Bezüglich der ökologischen Tragfähigkeit ist auf die Ausführungen zum § 2 Abs. 1 Z 2 zu
verweisen.
Weiters wird auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit aufgrund der vorhandenen technischen
Infrastruktur nicht in Frage gestellt.

b)	die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen in ausreichendem Umfang
und angemessener Qualität sichergestellt und eine entsprechende Ausstattung mit
Einrichtungen der Daseinsvorsorge, vor allem durch Revitalisierung und Stärkung der Orts-
und Stadtkerne in zumutbarer Entfernung gewährleistet ist,
Der Standort der Umwidmung befindet sich nicht im Orts- bzw. Stadtkernbereich, sodass zu
diesem Ziel kein Bezug besteht.

c)	räumliche Strukturen geschaffen werden, die eine nachhaltige und Umwelt sowie
Ressourcen schonende Mobilität ermöglichen,
Der Standort befindet sich nicht innerhalb des Einzugsgebietes von Bus- oder
Bahnhaltestellen. Es bestünde aber trotzdem die Möglichkeit, durch spezielle Angebote
Anreisende zu motivieren, vor allem mit der Bahn anzureisen. Dies wäre auch im Sinne der
Aussagen zur Mobilität im Regionalprogramm Pongau.
Da es sich hier um einen bestehenden Betrieb handelt und die Umwidmung in erster Linie
darauf abzielt geringfügige bauliche Erweiterungen im unmittelbaren Anschlussbereich des
Baubestandes durchzuführen, ohne die Zimmeranzahl zu erweitern, kann dieser Aspekt zur
Kenntnis genommen werden.

d)	zur Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnbedarfs benötigte Flächen nicht für eine
bloß zeitweilige Wohnnutzung verwendet werden,
Aufgrund der Widmung des neuen Baulandes als Sonderfläche stellt sich das Thema der
zeitweiligen Wohnnutzung nicht, weil diese in dieser Widmung nicht zulässig ist.

e)	eine bestmögliche Abstimmung der Standorte für Wohnen, wirtschaftliche Unternehmen
und öffentliche Dienstleistungseinrichtungen sowie für Erholungsgebiete erreicht wird und
Ein Nutzungsabstimmungsproblem ist hier nicht festzustellen, da es sich um einen
bestehenden Betrieb in Einzellage handelt.

f)	die Bevölkerung vor Gefährdungen durch Naturgewalten und Unglücksfälle
außergewöhnlichen Umfangs sowie vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen
durch richtige Standortwahl dauergenutzter Einrichtungen und durch Schutzmaßnahmen
bestmöglich geschützt wird.
Siehe Aussagen zu § 2 Abs. 1 Z 3.

8.	Die Erhaltung und Entwicklung einer möglichst eigenständigen und nachhaltigen
Energieversorgung ist zu unterstützen.
Es handelt sich bei der Umwidmung um keinen Standort mit einer besonderen
diesbezüglichen infrastrukturellen Ausstattung wie das Vorhandensein eines
Fernwärmenetzes oder dgl.

9.	Die Grundlagen für die langfristige Entwicklung der Wirtschaft, der Infrastruktur und des
Wohnungswesens sowie für die erforderlichen Strukturanpassungen sind zu sichern und zu
verbessern.
Die Umwidmung betrifft betriebliche Zwecke und steht somit mit der Sicherung und
Verbesserung der Grundlagen für die langfristige Entwicklung der Wirtschaft im Einklang.

10.	Für die Bevölkerung in allen Teilen des Landes ist die Herstellung möglichst
gleichwertiger Lebensbedingungen sowie deren Verbesserung durch die Schaffung einer
ausgeglichenen Wirtschafts- und Sozialstruktur und aktiver Maßnahmen zur Stärkung des
ländlichen Raumes anzustreben.
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Die Existenzsicherung dieses touristischen Betriebes bedeutet auch eine Maßnahme zur
Stärkung des ländlichen Raumes.

(2)	Dabei werden die Raumordnungsgrundsätze wie folgt beachtet:
1.	Haushälterische und nachhaltige Nutzung von Grund und Boden, insbesondere der
sparsame Umgang mit Bauland.
Es handelt sich um eine dem Baulandbestand deutlich untergeordnete Neuwidmungsfläche,
welche als verhältnismäßig klein eingeschätzt werden kann. Es wird nur das unbedingt für
die Realisierung des Bauvorhabens notwendige Bauland ausgewiesen.
Hinsichtlich der gegebenen Beeinträchtigung der Produktionsfunktion des Bodens sind in
nachgeordneten Verfahren entsprechende Bodenschutzmaßnahmen festzulegen.

2.	Vorrang der öffentlichen Interessen vor Einzelinteressen.
Primär entspringt die Umwidmung einem Einzelinteresse, es ist aber die Entwicklung der
bestehenden Betriebe im Interesse der Gemeinde gelegen.

3.	Vorrang für die Siedlungsentwicklung nach innen und Vermeidung von Zersiedelung.
Die geplante Maßnahme stellt lediglich eine punktuelle Bestandsergänzung dar. Da keine
neuen Flächen in der freien Landschaft in Anspruch genommen werden, kommt es zu keiner
zunehmenden Zersiedelung.

4.	Verstärkte Berücksichtigung der Umweltschutzbelange und entsprechende Wahrnehmung
der Klimaschutzbelange bei der Abwägung ökologischer und ökonomischer Ansprüche an
den Raum, Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes.
Es wird nicht in einer Art und Weise in diese Belange eingegriffen, dass eine verstärkte
Berücksichtigung geboten wäre.

5.	Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs
und sonstigen Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung größtmöglicher Wirtschaftlichkeit
dieser Einrichtungen.
Die sonstige Infrastruktur ist vorhanden. Der Standort befindet sich außerhalb des 500m-
Einzugsbereiches des öffentlichen Verkehrs. Dies ist als unabänderliche Gegebenheit zur
Kenntnis zu nehmen.

6.	Entwicklung der Raumstruktur entsprechend dem Prinzip der gestreuten
Schwerpunktbildung und -entwicklung und Erhaltung einer regionalen Identität.
Aufgrund von Art und Lage der Umwidmung besteht hierzu kein Bezug.

7.	Aktive Bodenpolitik der Gemeinden für leistbares Wohn- und Betriebsbauland.
Aufgrund von Art, Lage und Größenordnung der Umwidmung erscheinen Maßnahmen der
aktiven Bodenpolitik nicht für erforderlich und wird deshalb daraus kein Widerspruch zu
diesem Grundsatz abzuleiten sein.

8.	Sparsame Verwendung von Energie und vorrangiger Einsatz heimischer erneuerbarer
Energieträger.
Ob bei der Energieversorgung der auf der Umwidmungsfläche zu errichtenden Baulichkeiten
vorrangig heimische erneuerbare Energieträger eingesetzt werden, ist Gegenstand des
nachgeordneten Verfahrens.

9.	Verstärkte Berücksichtigung unterschiedlicher Auswirkungen von Planungen auf Frauen
und Männer, auf Kinder und Jugendliche, auf ältere Menschen sowie auf Menschen mit
Behinderung.
Die verstärkte Berücksichtigung kann in der Standortwahl für eine Siedlung erfolgen oder
aber auch bei der Fixierung nachgeordneter Maßnahmen zur Optimierung der Erreichbarkeit
von entsprechenden Infrastruktureinrichtungen.
Dabei kann ein Standort, der aus Sicht von Kindern und Jugendlichen gut geeignet ist, für
denselben Personenkreis, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, nicht mehr attraktiv sein.
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Würdigung der Übereinstimmung mit den Planungsaussagen des Räumlichen
Entwicklungskonzeptes

Die Entwicklung von bestehenden Betrieben, auch in Einzellage, ist ein wesentliches
Anliegen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes. Es finden sich dazu entsprechende
Positivaussagen im Schriftteil zum Räumlichen Entwicklungskonzept.
Eine Übereinstimmung ist daher eindeutig gegeben.
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Schlussfolgerung

Beim bestehenden touristischen Betrieb Alpenblick soll auf der Nordseite eine Tiefgarage
errichtet werden und hierfür eine entsprechende Baulanderweiterung erfolgen. Zudem sind
Zubauten am Bestand geplant, um die gesetzlichen Mindestabstände wahren zu können, ist
eine geringfügige Widmungserweiterung im Ausmaß einer selbständig nicht bebaubaren
Fläche im ostseitigen Baulandanschluss vorgesehen.

Zu den überörtlichen Planungsgrundlagen kann kein Widerspruch erkannt werden. Die
Umwidmungsflächen sind dem Freiraum zugeordnet, es ist daher eine landes-planerische
Stellungnahme einzuholen.
Die Übereinstimmung mit dem Räumlichen Entwicklungskonzept wurde dokumentiert.

Die Bestandserhebung und Strukturanalyse der zwölf Sachgebiete nach dem UEP-Schema
zeigt eine Lage in der freien Landschaft sowie gegebene Auswirkungen auf die
Produktionsfunktion. Weiters befindet sich südwestlich an den Baulandbestand angrenzend
ein geschütztes Biotop.
Ein geringflächiger Anteil der Neuwidmungsfläche ist gemäß Gefahrenhinweiskarte durch
Oberflächenabfluss betroffen.
Diese Themen werden in der weiteren Abwägung näher behandelt.

Im Hinblick auf die relevanten Gesichtspunkte bezüglich der Versagungsgründe gemäß §75
ROG ist Folgendes festzuhalten:

Zum Thema Übereinstimmung mit Entwicklungsprogrammen des Landes:
Die Fläche liegt im Freiraum, daher wurde die Übereinstimmung mit den Freiraumzielen im
Einzelnen geprüft, es ergibt sich kein Widerspruch. Die Art der Ausweisung ist gemäß LEP
im Freiraum möglich.

Zum Thema Abstimmungen mit Planungen der Nachbargemeinden:
Aufgrund von Art, Lage und Größenordnung der Umwidmung gibt es keinen Bezug zu
Planungen von Nachbargemeinden.

Zum Thema Bedachtnahme auf die gegebenen und angestrebten Strukturverhältnisse:
Die Strukturverhältnisse sind hier durch die bereits bestehende touristische Bebauung
vorgeprägt, die hier vorgesehene Erweiterung ist auch gemäß REK-Festlegungen
strukturkonform.

Zum Thema Raumordnungsgrundsätze:
Der Standort befindet sich außerhalb des 500m-Einzugsbereiches des öffentlichen
Verkehrs. Dieser Umstand wird zur Kenntnis genommen.
Eine Überprüfung der weiteren Raumordnungsgrundsätze erfolgte weiter oben, eine
Übereinstimmung ist feststellbar.

Zur Erfüllung der raumordnungsgesetzlichen Voraussetzungen:
Es kommt zu einer Erweiterung der Sonderfläche auf Grundlage § 34 Abs. 1 Z 3 ROG.

Zum Thema ausreichende Interessensabwägung:
Im Zusammenhang mit der gegenständlichen Umwidmung ist aufgrund des Ergebnisses der
Bestandserhebung und Strukturanalyse der zwölf Sachgebiete eine Abwägung vor allem in
Bezug auf die Aspekte Landschaftsbild, Lebensräume und Biotope, Boden sowie
Naturräumliche Gefährdungen erforderlich.

Zum Thema Landschaftsbild ist hervorzuheben, dass die Baulanderweiterung darauf abzielt
geringfügige Zubauten am Bestandsgebäude sowie den Bau einer Tiefgarage zu
ermöglichen; es werden sich die Auswirkungen daher in Grenzen halten.

Gemäß UEP-Schema der Bodenfunktionsabfrage sind gegebene Auswirkungen auf die
Produktionsfunktion zu erwarten, es sind in nachgeordneten Verfahren entsprechende
Bodenschutzmaßnahmen festzulegen.
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Südwestlich des Baulandbestands grenzt ein geschütztes Biotop an, die
Neuwidmungsflächen befinden sich allerdings auf der abgewandten Ost- und Nordseite.
Zudem besteht durch die vorhandene Bebauung teilweise eine räumliche Trennung zum
Biotop. Zur näher gelegenen Neuwidmungsfläche auf der Ostseite des Baulandbestandes
wird ein Mindestabstand von 20m eingehalten. Zudem ist hervorzuheben, dass die
Widmungserweiterung an dieser Stelle lediglich der Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen
Mindestabstände dient, um am Baubestand orientierte Zubaumaßnahmen zu ermöglichen.
Es werden daher keine Eingriffe in den Bereich des Biotops zu erwarten sein.

Ein geringflächiger Anteil der Neuwidmungsfläche ist gemäß Gefahrenhinweiskarte durch
Oberflächenabfluss betroffen. Da es sich um einen Betrieb in Alleinlage handelt, entspringt
aus dem Vorhaben kein Gefährdungspotenzial für die benachbarten Grundstücke. Sonstige
zu berücksichtigende Aspekte im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben sind ggf.
in nachgeordneten Verfahren entsprechend zu behandeln.

Unter Berücksichtigung aller Aspekte erscheint eine Abwägung zu Gunsten einer
Umwidmung vertretbar.

Reaktion des/r OrtsplanerIn auf die Stellungnahme des Landes zur Vorbegutachtung

Antragsteil 'Gutachten' unterschrieben am 11.3.2026 von Poppinger Günther
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Planauszüge
Änderungsblatt M 1:5000 = Mappenblatt: Uploaded File: 50418_4525-5200_16.pdf;

Beiblatt (610x610 mm): Uploaded File: Beiblatt Alpenblick Tiefgarage - Huber.pdf;
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Vergrößerung - Auszug aus dem Flächenwidmungsplan
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: Uploaded File: Alpenblick Tiefgarage-Huber Änderungsplan_2500.pdf; Alpenblick
Tiefgarage-Huber Teilflächenplan_1000.pdf;

Antragsteil 'Planauszüge' unterschrieben am 26.5.2026 von Poppinger Günther
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Stellungnahme ASV Raumplanung

Landesplanerische Stellungnahme nach § 65 Abs 5 ROG idgF

Handelt es sich um eine Baulandausweisung innerhalb des Hauptsiedlungsbereichs?:
nein

bei teilweise: liegt die Baulandausweisung großteils innerhalb oder außerhalb des
HSB?: -

Flächenausmaß in m² der Baulandausweisung  außerhalb des HSB:

Handelt es sich um eine Ausweisung eines Zweitwohnungsgebietes?: nein

Landesplanerische Stellungnahme

Die gegenständliche Fläche im in der Nähe von Oberalpendorf weist eine Größe von
insgesamt ca. 948 m² auf und liegt gemäß LEP 2022 außerhalb eines
Hauptsiedlungsbereiches oder Nebenzentrums und somit im Freiraum.

Die Ziele zur Freiraumentwicklung gemäß LEP 2022 4.3.1 (1) werden weitgehend erfüllt.
Gemäß LEP 2022 4.3.1 (2) b sind Baulandneuausweisungen im Freiraum zulässig für die
"Ausweisung von Sonderflächen für standortgebundene Nutzungen und bestehende
Betriebe".

Die gegenständliche Baulandneuausweisung dient der Erweiterung eines bestehenden
Betriebes. Aus Sicht des ASV für Raumplanung werden die Kriterien für eine
Baulandneuausweisung gemäß LEP 2022 4.3.1 (2) b und 4.3.1 (3) erfüllt.

Stellungnahme zur Vorbegutachtung

Zur Veranlassung (Ausgangslage)

Die Stadt Sankt Johann im Pongau beantragt die Änderung des Flächenwidmungsplanes
etwa 700 m nördlich der Siedlung Oberalpendorf. Zur Erweiterung eines bestehenden
Betriebes (Pensionsbetrieb Alpenblick) soll eine ca. 948 m² große Fläche der GP 370/2 und
370/3, jeweils KG Plankenau, von derzeit "Grünland - ländliches Gebiet" in "Bauland -
Sonderfläche" mit dem Verwendungszweck "Pension" gewidmet werden. Ein Teil der
Widmungsfläche (ca. 809m²) wird befristet gewidmet, als Folgewidmung wird "Grünland -
ländliches Gebiet" festgelegt.
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Abb. 1: Übersichtsplan - Lage der Änderungsfläche/n

Zur Übereinstimmung mit überörtlichen Planungen und Programmen

Das gegenständliche Vorhaben ist weitgehend in Übereinstimmung mit überörtlichen
Planungen und Programmen (Regionalprogramm Pongau und Landesentwicklungskonzept).

Handelt es sich bei der Ausweisung um ein Baulandsicherungsmodell gem. LEP
2022?: nein

Flächenausmaß jener Teilfläche des BLSM außerhalb des HSB:

Zur Übereinstimmung mit dem REK

Laut Planteil des REK handelt es sich bei der gegenständlichen Umwidmungsfläche um
einen bestehenden Betrieb im Grünland (violettes Dreieck). Die Möglichkeit der Ausweisung
von Sonderflächen für bestehende Betriebe in Außenlagen und deren betriebliche
Entwicklungsmöglichkeit ist im Textteil des REK festgehalten, wodurch eine
Übereinstimmung mit dem REK von Sankt Johann festgestellt werden kann

Abb. 3: Planauszug aus dem REK
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Zur Beachtung der Raumordnungsgrundsätze und zur Abwägung der
Raumordnungsziele

Raumordnungsgrundsätze und Raumordnungsziele werden ausreichend beachtet. Die
Abgrenzung der geplanten Sonderfläche entspricht dem Ausmaß des Bestandes und der
geplanten Erweiterungen inklusive der erforderlichen Mindestabstände.

Zur Umweltrelevanz

Die Aussagen des Ortsplaners zur Umweltrelevanz sind schlüssig, Ausschlusskriterium D ist
nachvollziehbar.

Zu Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen

Die Umwidmungsfläche ist weder von Kennzeichnungen noch von Kenntlichmachungen
betroffen.

Zur infrastrukturellen Erschließung

Die Formblätter Wasser und Verkehr liegen dem Antrag bei.

Eine ausreichende Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und
Oberflächenentwässerung wird von der Gemeinde nachgewiesen und von der FD
Wasserwirtschaft bestätigt.

Die Verkehrserschließung erfolgt über die Gemeindestraße nach Oberalpendorf und von
dort abzweigend über den Güterweg Sedlhof, von dem vor dem Bereich Ötzmoos die
Zufahrtsstraße abzweigt. Die Zufahrtsstraße führt über Fremdgrund. Das Wegerecht wurde
bei der erstmaligen Ausweisung der Sonderfläche (T418/12) nachgewiesen. Die
nächstgelegene Bushaltestelle (Sankt Johann Oberalpendorf) ist ca. 750m weit entfernt.

Zur Bebauungsplanung

Ein Bebauungsplan ist nicht vorhanden und für Sonderflächen in Streulage nicht
erforderlich.

Zur Baulandflächenbilanz

Durch die gegenständliche Teilabänderung wird der im REK berechnete 10-Jahres
Baulandbedarf für Betriebsbauland nicht überschritten.

Zu den Stellungnahmen der Fachdienststellen

Es wurde die Fachdienststellen Wasserwirtschaft um Stellungnahme ersucht.
Wasserwirtschaft: kein Einwand.

Anmerkungen /Sonstiges
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Abb. 4: Auszug aus dem Flächenwidmungsplan

Raumplanungsfachliche Zusammenfassung

Aus raumordnungsfachlicher Sicht besteht gegen die geplante Teilabänderung des
Flächenwidmungsplanes grundsätzlich kein Einwand, eine Weiterführung des Verfahrens
kann empfohlen werden.

Ansicht, (Ortho-) Foto der Änderungsfläche

Beilage:

Abbildung:

Antragsteil 'Stellungnahme ASV Raumplanung' unterschrieben am 23.3.2026 von Lukas Warter
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KATASTERPLAN
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Datum: 12.02.2026

St. Johann i. P.

4525-5200

Übersicht über die Änderungen:
1. Gp. 220/6, 220/3, .182, .183, KG Plankenau, (Umwidmung GG - Kappacher)
2. Gp. 220/6, .182,.183, KG Plankenau, (Freigabe A/(N)), 20703-4/18642/4-2005
3. Gp. 342/3, 342/4, 342/5, KG Plankenau, (Umwidmung EW - Reich)
4. Gp. 227/5, KG Plankenau (Umwidmung EW - Reiter, Rosianfeld)
5. Gp. 654/9, 654/8, KG Plankenau (Umwidmung EW - Gruber, Oberalpendorf)
6. Gp. 227/1 u.a., KG Plankenau (Umwidmung EW - Rosian)
7. Gp. 336/4 u.a., KG Plankenau (Umwidmung EW - Rohrmoser/Sedlhof)
8. Gp. 556/2, KG Plankenau (Umwidmung SF - Rohrmoser-Automaten)
9. Gp. 645 u.a., KG Plankenau (Umwidmung SF - Parzermair)
10. Gp. 559, KG Plankenau (Umwidmung EW - Ammerer/Wergles)
11. T 418/9, Gp. 345/2, KG Plankenau (Umwidmung SF - Pension Parzermair)
12. T 418/12, Gp. 370/2, 285/5, KG Plankenau (Umwidmung SF - Pension Alpenblick)
13. T 418/24, Gp. 545/3 u.a., KG Plankenau (Umwidmung EW - Reich-Schätzl)
14. T 418/34, Gp. 340/1, 340/2, KG Plankenau (Umwidmung EW - Rohrmoser Andreas)
15. T 418/39, Gp. 653/2, KG Plankenau (Umwidmung EW mit Kennzeichnung
      tourist. Nutzung - Unterkofler)

16. T 418/57, Gp. 574 u.a., KG Plankenau
      (Umwidmung SF - Weitenmoos-Wintergarten)
17. T 418/76, Gp. 233/18 u.a., KG Plankenau
      (Umwidmung GG, GSO (Bauhof)
18. T 418/84, Gp. 340/9, 340/10, KG Plankenau Umwidmung EW (Müller)

Weitere Änderungen sind im Beiblatt ersichtlich!

Poppinger Ziviltechniker KG
Ingenieurkonsulent für Raumplanung

Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker
Zuckerstätterstraße 42, A - 5303 Thalgau

Tel. 06235/5132

Digital unterschrieben 
von Günther Poppinger 
Datum: 2026.05.26 
15:20:11 +02'00'



TAÄ-Nr. Blatt-Nr. Index Rechtswirksam Befristung bis Unterschrift Fristverlängerung Unterschrift Folgewidmung TAÄ-Nr. Blatt-Nr. Index Rechtswirksam Befristung bis Unterschrift Fristverlängerung Unterschrift Folgewidmung

85 4425-5301_15 - 22.08.2018 keine Befristung - 156 4425-5301_15 20 GLG
87 4525-5000_06 - 22.08.2018 keine Befristung -

88 4425-5301_15 01 07.02.2019 07.02.2029 GLG

89 4425-5103_10 - 14.12.2018 keine Befristung -

90 4425-5301_15 - 20.12.2018 keine Befristung -

91 4525-5200_16 - 24.01.2019 keine Befristung -

92 4525-5002_11 - 30.01.2019 keine Befristung -

96 4525-5002_11 - 25.08.2020 keine Befristung -

98 4425-5103_10 05 25.11.2020 25.11.2030 GLG

99 4425-5301_15 - 12.11.2020 keine Befristung -

100 4425-5301_15 - 24.06.2021 keine Befristung -

101 4425-5301_15 - 03.08.2021 keine Befristung -

102 4525-5002_11 - 22.04.2022 keine Befristung -

103 4425-5103_10 - 14.08.2021 keine Befristung -

105 4525-5200_16 - 04.01.2022 keine Befristung -

106 4525-5200_16 06 22.04.2022 22.04.2032 GSO

107 4525-5000_06 07 15.09.2022 15.09.2032 GLG

108 4425-5301_15 - 23.12.2021 keine Befristung -

109 4525-5002_11 - 15.09.2022 keine Befristung -

110 4525-5002_11 - 27.08.2022 keine Befristung -

111 4425-5301_15 08 07.12.2022 07.12.2032 GSO

113 4525-5000_06 - 01.02.2023 keine Befristung -

114 4425-5301_15 - 24.10.2023 keine Befristung -

116 4526-5202_02 - 29.08.2023 keine Befristung -

117 4425-5103_10 - 15.03.2024 keine Befristung -

119 4525-5200_16 - 04.08.2023 keine Befristung -

121 4525-5200_16 - 19.10.2023 keine Befristung -

123 4525-5002_11 - 19.10.2023 keine Befristung -

124 4525-5002_11 - 19.10.2023 keine Befristung -

125 4425-5103_10 - 14.07.2023 keine Befristung -

126 4525-5002_11 12 21.12.2023 21.12.2033 GLG

127 4525-5202_20 13 GLG

131 4425-5301_15 14 03.02.2026 03.02.2036 GLG

132 4525-5000_06 - 28.11.2024 keine Befristung -

133 4425-5303_19 - 14.02.2025keine Befristung -
134 4425-5103_10 - 07.11.2024 keine Befristung -

136 4425-5103_10 15 05.11.2024 05.11.2034 GLG

137 4525-5000_06 - 29.11.2024 keine Befristung -

138 4525-5201_17 - 13.11.2024 keine Befristung -

139 4525-5200_16 - 13.11.2024 keine Befristung -

141 4425-5301_15 - 13.11.2024 keine Befristung -

142 4425-5103_10 - 28.11.2024 keine Befristung -

143 4425-5103_10 - 29.11.2024 keine Befristung -

144 4525-5002_11 - 13.11.2024 keine Befristung -

145 4425-5301_15 16 10.03.2026 10.03.2036 GLG

146 4525-5000_06 17 28.05.2025 28.05.2035 GLG

147 4425-5103_10 - 04.04.2025 keine Befristung -

148 4525-5002_11 - 04.04.2025 keine Befristung -

149 4425-5301_15 - 21.10.2025 keine Befristung -

150 4425-5103_10 19 GLG

151 4525-5002_11 - 20.11.2025 keine Befristung -

152 4525-5200_16 - 21.01.2026 keine Befristung -

153 4525-5200_16 - 29.10.2025 keine Befristung -

154 4525-5203_21 - 03.04.2026 keine Befristung -

155 4525-5200_16 21 GLG

GZ: 17/2601

4425-5103_10
4525-5002_11

- 26.05.2023

Gemeinde St. Johann im Pongau - Beiblatt

Stempel der OrtsplanerInnen

118

Datum: 12.02.2026

-

GLG

keine Befristung

120 10.08.203410.08.202411
4425-5303_19
4525-5202_20

-140
4425-5301_15
4525-5200_16

- 14.11.2024 keine Befristung
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